
ENERGIEAUSWEIS fUr Wohngebäude 
gemlß den §§ 79 ff. Gebäudoonerglcgosotz (GCG) vom 1 16 Oktober 2023 

Gültig bis: 22.02.2036 

Gebaudetyp 

Adresse 

1 
Gebaudeteal 

Sau1ahr Gebaude 
3 

----=-:c-

Sauiahr Warmeerzeuger 3 4 

Registriernummer: 

freistehendes Elnfamhenhaus mt Anbau 

Alban-Berg-Sir 3 

06774 Muldestausee OT Muldensteln 

Wcnnget,Alde 

1940 , Anbau 1985 

ST-2026-006232661 

2018 ________ .......,. _______ ---1 

0 

Anza~ohnungen 

Gebaudenutzflache (~ 

Wesentliche Energaetrager für Heizung 3 

138,5 m• 

Erdgas E 

D nach§ 82 GEG a; der Wohnn&che ermittelt ---------------'-------4! 

wesentliche Energretrager für Warmwasser Erdgas E 
Emeuert>are Energien 3 +-A-rt-=-------------,-V-e_rwe_n_d_u_ng __ --------------, 

Art der Lüftung 3 

Art der Kuhlung 3 

)8{ Fenster10ftung 

D SchachtJOftung 

D Passive K0hlung 

D Geheferte Kälte 

□ L0ftungsanlage mit WärmerOckgewmnung 

O L0ftUngsanlage ohne WärmerOckgewimung 

□ Kühlung aus Strom 

O Kühlung aus Wärme 

lnspelctlonspflrchtige Klimaanlagen 5 

Anlass der Ausstellung des 

EnergIeaus\l\leIses 

Anzahl 0 Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion: 

0 Neubau D Modernisierung D Sonstiges (fretwilhg) 

)8{ Vermietung / Verkauf (Änderung / Erweiterung) 
:::::--=:.aa-~m1111ac:z::~m::!., 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

Die energetische Quahtat eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun­

gen oder durch die AuS\l\lerlung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem 

GEG. dre steh in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Dre angegebenen VergleichS\l\lerle sollen 0berschlägrge Ver­
gletche ermoghchen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises srnd die Modem1sierungsempfehlungen (Seite 4). 

)( Der Energreausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsauswets). Die Ergebnsse sind 

auf Seite 2 dargestellt Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

Der Energieauswets wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Dre Ergeb­

msse srnd auf Seite 3 dargestellt 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch D Eigentümer )( Aussteller 

LJ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Quahtät bergefllgt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 

Energieauswerse dienen ausschheßlich der Information. Dre Angaben im Energreausweis beziehen srch auf das gesamte Gebäude oder den oben 

bezeichneten Gebäudeteil. Der Energreausweis 1st lediglich dafür gedach~ einen 0berschlagrgen Vergleich von Gebäuden zu ermoghchen. 

Aussteller (mrt Anschrift und Berufsbezeichnung) 

ThonWWIJJ 
GebAudeenel'gieberater (HWK) 

Wei'lt.gweg 18 

06846 Dessau Rosslau 

1 Datum dH alJIJe-,,.ndtton GEG gegobonontalls do1 angewendeten Anderungsgosotzes zum GEG 
' ,u lm f'alle det S 7i Absatz 2 Sotz 2 GEG einzutragen 
' ~t,eM.idia-.geben mogl1ch 
• bei wermeoetz.en Baujahr ~r Übergabestation 
• t'JrmaanlS?OO oder ~()lert, l.litungs• und t<J1rraanl1gon Im Sinne de1 § 7◄ GEG 

~oti !o~• HJ fM,giel.>orltol Proreulon,j 12A 7 

( 

Ausstellungsdatum 23.022026 
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ENERGIEAUSWEIS fOrWohngobäude 
gemäß den §§ 79 ff Geböudcenerglcgesetz (GEG) vom 

1 
16 Oktober 2023 

-==~==~ 
~rechncter Energiebedarf des Gebäudes Reglstriemummer; ST-2026-006232661 2 

Energiebedarf 

Trelbh1u1g1seml11lonen 68,1 kg CO 1-Aqulvalent /(m'••) 

281,8 kWh/(m'·a) 

Ltf I A B C 
1 

D 

Endenergiebedarf dieses Gebludes f 
-E--F 1~ 

Mfordenmoen Qfflllll GEG ' 

PdmJrsnmJ1ebed1r1 

50 75 100 125 

Ist-Wert 311,0 kWh/(m'·a) Anforderungswert 147,1 kWh/(m'·a) 

Eoeroebscne aua1tttt der Gebiudehulf, Hr' 
Ist-Wert O 87 Wl(m' K) Artorderungswert 0.56 Wl(m'·K) 

SO!TTTleQ!c:hef Wärmeschutz fbef Neubau) D eingehalten 

150 175 200 225 >250 

311,0 kWh/(rn'•a) 

Prlmärenerglebedarf dieses Gebludes 

FOr Energiebedarfsberechnungen verwendetes Veffahren 
~ Verfahren nach DIN V 18599 
0 Regelung nach § 31 GEG ("ModellgebAudeverfa/nn") 
~ Vereinfachungen nach§ 50 Absatt 4 GEG 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 281,8 kWh/(mi·a) 

Nutzung emeuert>arer Energien' 0 fiJr Heizung O fOr WarmNasser 
0 Nutzung zur Et1'011ung der 65%-EE-Regel gemlll § 71 Absatz 1 In 

Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG 
D Etfüllung der 65%-EE-Ragel durch pauschale Erf()llungsoptionen 

nach§ 71 Absatz 1.3,4 und 5 In Vert>lndung mit§ 71b bis h GEG 3 

0 Hausubergabeslatlon (Wam-.enetz) (§ 71b) 
0 Wärmepumpe (§ 71c) 
0 Stromdirektheizung(§ 71d) 
0 Solarthenrlsche Anlage(§ 71e) 
D Heizungsanlage für Biomasse odef Wasserstolfl-denvate (§ 71f g) 
0 Warmepumpen-Hybndheizung (§ 71h) 
0 Solartherml&-Hybridhelzung (§ 71 h) 
D Dezentrale, elektrische WanrtNassert>ereItung (§ 71 Absatz 5) 

O ErfCAlung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung Im 
Bnzettlll nach§ 71 Absatz 2 GEG Anteil Wir- Anteil EE' Anteil EE' 

mebereft. der Elnzei- aller 
Alt der erneuerbaren Energie ateUung • 1nl1ge Anlagen 1 

Summe' % 

0 Nutzung bet Anltgen, fur die die 65%-EE-Ragel nicht gilt 1 

Alt der ~,ren Energie Anteil EE '0 

•A, 

Summe' % 
D -tere Emtrage I.W1d E111uten.ngen In der Anlage 

s,ehe Fußnote 1 auf Seite 1 des EnergIeausweI&es 
nur bei Neubau SOY,1e bei Modem,sIerung Im Fall § 80 Absatz 2 GEG 
MelvfachneMIMlg möglich 
EFH EJrtarnllenl\aus. MFH Melvfamdlanhaus 
Anteil der Einzelanlage an der WArmtbereItsteltuog aller Anlagen 
Anteil E.E an der W6rmebereitstelliM19 der Etnzeiar,lagelatler Anlagen 

rv ergleichswerte Endenergie 4 

j'.AJ e I c I o I E 1 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >2'0 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 

Das GEG IAsstfOrdle Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche 
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen !Ohren 
können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen 811au. 
ben die angegebenen Werte keine ROckschl0sse auf den tatsäc::hl1chen 

1 

Energieverbrauch. Dieausgew,esenen Bedarfswertedef Skala sind spe­
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzftache 
(Ai.), die Im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebiludes 

1 nur bei einem ~nsamen NactTNeis rnt melvaren Anl.-O 
• Sumne eInschheßhch gegebenenfalls we,terer Etntrega In der Anlage 
• Anlagen, die vor dem 1 Januar 2024 Z\JITI Zweck der lnbetnebnatvne In 

einem Gebiude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder e,ner t)ber­
gangsregelung unterfallen, gemäß Berectvu,g Im Einzelfall 

•• Anle1I EE an der Warmebere.tstelk.w1g oder dem warn-.1Kalteene19tbedarl 



ENERGIEAUSWEIS fOrWohngebäude 

9emiß den §§ 79 ff, Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023 

&r •lllv Enlrgl.vert>rauch des Gebäudes Registriernummer: ST-2026-006232661 0 
Energieverbrauch 

Tntlbh1u1gaaeml11lonen kg CO2-.ÄqulvaJent /(m2·a) 

C D 

0 25 50 75 100 125 

E 

150 

F 

175 200 225 >250 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser 

Zettraum 

von bIs 
Energieträger 2 

0 weitere Einträge ,n Anlage 

Vergleichswerte Endenergie 
3 

fclolEI~ 
O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Er1äuterungen zum Verfahren 

Primär- Energie- Anteil 
energie- verbrauch Warmwasser 
faktor- [kWh] [kWh] 

Anteil 
Heizung 
[kWh] 

Kllma­
faktor 

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen 

sich auf Gebäude, In denen Wärme fOr Heizung und 

Warmwasser durch Heizkessel Im Gebäude bereitgestellt 

wird. 

Soll ein Energieverbrauch eines mt Fem- oder Nahwarme 

beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, 

dass hier normaleiwe1se ein um 15 bis 30 % genngerer 

Energieverbrauch als bei vergletchbaren Gebauden mit 

Kesselheizung zu erwarten Ist 

Das V«falven zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezinsche Werte pro Quadratmeter 

Gebaudenutzlllche (A,J nach dem GEG die Im Allgemelnen größer 111 als die Wohnftilche des Gebäudes Der tatsachllche Energieverbrauch eines 

Gebäudes weicht Insbesondere wegen des Wltterung1elnnu11es und eich lindernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

' siehe Fußnote 1 aut Seite 1 des Energ1eauswe1sea 
2 

gegebenenfalls auch Leerstllndszuschlage, Warmwasser- oder Kuhlpauscnale 1n kWh 
3 

EFH Emtamhenhaus MFH Melvfam,t,enhaus 

~Olh Softwatt N3 Ent~II« Prol.-ona, 12 4.7 



ENERGIEAUSWEIS fUr Wohngebät.Jd• 

gemJß den §§ T9 ff Gcböudocno1glcge1ot1 (GEO) vom =' ~~1~6~. O~k;;;to;b;e~r 7~0;2;Jie11_.-,=li~ln!li:~!!!ll!!:I-.J 

Empfehlungen des Ausst11tlor9 Roglslrlernummer· s r .202& 006232661 0 
--~ 

m 
lli Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 

[J nicht tnOglicJ, 
---

[ Ma~l\lhmen l\J! kostengllnsbgen Ve!besserung der Energieeffizienz sind X möglich --Empfohk!M ModemlsltrungsmaP.nahmen 
~ 

r T (frelw!U,ge ~) empfohlen 

1nZu-

l 
als geschätZte gesch6t.zte 1''°91efl 

Nr. Bau-oder Maßnahmenbeschre1bung In 

1 

sammen- Einzel- Amort1sa- pro~parte 
Anlagentede einzelnen Schntten hang mt maß. t10nsze1t l<JIO'Naltst!Jnde 

größerer nahme 1 
E~ 

Modemt-
sieruno - -----1 Dac:n Wtnnedlmmung der obersten D X 

Geschoßdecke von oben, sowie der 

Erdgeschoßdecke In dem zuglnglichen 

Bereich hinter den Abseiten. Die Decke 

darf den U•Wert von 0,24 Walt/m'K nicht 

Obersehreiten. Diese Maßnahme Ist bist 

spätestens 2 Jahre nach 

EigentOme!wechsel durchzufuhren(GEG 
§47), 

-
2 Hetzung Wannedämmung der zugängliche D )( 

WAnneverteHungs- und 

Warmwasserleitungen Im unbehetzten 
Keller, gemäß Anlage 8, entsprechend§ 

71 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). 

Diese Maßnahme 1st bist spätestens 2 
Jahre nach E1gentOmerwechsel 

! durchzu!Ohren 

D wettere Emlrilge Im Anhang 

Hinweis: Modermsien.mgsempfehlungen fOr das Gebaude dienen lediglich der Information. 
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Er.ratz fOr eine Energieberatung. 

l Thomas Wudi, Gebäudeenergieberater (HWK), Schornsteinfegermeister Genauere Angaben zu den Empfehlungen 

smd erhältlich bei/unter 
Weinbergweg 18, 06846 Dessau Rosslau 

( Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

' 11ehe Fußnote 1 auf Sette 1 des Energieauswetse1 



ENERGIEAUSWl:IS fOr Wohngebäude 

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023 
1 ========::, 

E11iuterungen 

Ansi•bt Gct>JudetJ!I - Seite 1 
Bei Wohngebauden, d,e zu einem nicht ooemebllchen Antetl zu anderen 
als Wohnzwed(en genutzt werden 1st die Ausstellung des Energl&­
auswe1ses gemlß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den GebAudetell zu 
beschranken. der getrennt als Wohngebäude zu behandeln lat (siehe im 
E1!\Zelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe 
Gebiudetetl' deutlich gemacht. 

frot\lffl>lrt Enmtm - Seite 1 
Hier Wird darilbef 1nformert, wofllr und In welcher Art erneuerbare 
Energien genutz1 werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur 
Nutzung emeuert>arer Energien) dazu weitere Angaben. 

Ei,erglebedarf-Seite 2 
Der Energiebedarf Wird hier durch den Jahres-Pnmärenerglebedarf 
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechn&­
nsch ermrttelt Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der 
Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, 
defü11ertes Nutzervemalten, standardisierte Innentemperatur und innere 
Wannegewinne usw.) berechnet. So lässt Sich die energetische Qualität 
des Gebaudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wettertage 
beurteden. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine ROckschl0sse auf den tatsächli­
chen Energieverbrauch 

PrimJrenergiebedarf- Seite 2 
Der Pnmärenerg1ebedarf btldet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er 
benid<SIChtlgt neben der Endenergie m1th11fe von Pnmärenerg1efaktoren 
auch die sogenannte ,Vorkette· (Erkundung, Gev.imung, Vertetlung, 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, 
Strom. erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen 
genngen Bedarf und damt eine hohe Energieeffizienz sow,e eine die 
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. 

Energetische auanm der GebäudehQlle :§elte 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeObertragende Umfas­
sungsftäche bezogene Transm1sslonswänneverlusl Er beschreibt die 
durchschnrtthche energebsc:he Qualität aller wärmeübertragenden u~ 
fassungsftachen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. 
Ein ldetner Wert signalisiert etnen guten baulichen Wärmeschutz. Außer­
dem stellt das GEG bet Neubauten Anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes. 

Endenergiebedarf- Seite 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete jähr­
lich benotlgte Energiemenge fOr Heizung LOftung und Warmwassefberel. 
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbed1ngufl­
gen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz etnes Gebäudes 
und setner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf 1st die Energiemenge 
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen 
und unter Benld<sk:htigung der Energieverluste zugeführt werden muss, 
damit die standardisierte lmentemperatur, der Warmwasserbedarl und 
die notwendige LOftung sichergestellt werden k6nnen. Ein kletner Wert 
signaliSlert einen genngen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

Angaben zur Nutzung emeuert>arer Energien zur ErfOUung 
der &5'/4:EE:Beael - Seit• 2 
§ 71 Abs81z 1 GEG sieht vor, dass HetzUngsanlagen, die zum lwec:k der 
lnbetnebnalvne In e,riern Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, 
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarem Energien betne­
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrOckllch nur für neu eingebaute 
oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems 
von Übergangsregeln nach den§§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur 
Nutzung emeue,barer Energien' kann fllr Anlagen. die den §§ 71 ff. GEG 
bererts unterfa!len, d,e ErfuNung per Nacliwels Im Einzelfall oder per pau-

' 1ot11e Fußnote 1 11.4 Se,te 1 dts Erwgo••ur,...11es 

0 
ICheler Ertonungsopbon ausgewiesen werden. Für Bestandslnlagll'I, auf 
die §§ 71 ff nk:ht anzuwenden 11nd oder für cfte Übergangsragelungen 
nach§ 71 Absatz 8, i oder§ 711- § 71m GEG oder sonstige Ausnehmen 
gelten, können die zur WlrmeberettsteNung eingesetzten erneuerbaren 
Energletrtger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der 
Wlmlebereitstellung des Gebäudes ausgewiesen werden. 

Endeneraleverbr,uch - Seit• 3 
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebaude auf der Basis der Al>-
rechoungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der HeizkostenVer· 
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten em11ttell 
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebludes 
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugroode gelegt Der edasste 
Energievertnuch f0r die Heizung wird anhand der konkreten artl!Chen 
Wetterdaten und mrthllfe von Klimafaktoren auf einen deutsch~ 
ten Mittelwert umgerechnet. So führt belsptelsweise etn hoher Vert>rauch 
in einem etnzeinen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung 
des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt H1nweIse auf die energeti­
sche Quahtlt des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kletner Wert 
S1gnall11ert etnen genngen Verbrauch. Em ROckschluss auf den kunlbg zu 
erwartenden Verorauch Ist Jedoch nicht moghch, insbesondere komen 
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark d1ffeneren, wetl Sie 
von der Lage der Wohnemhetten im Gebäude, von der jewetligen Nutzung 
und dem 1nd1V1duellen Verhalten der Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstände wird h1erfilr ein pauschaler Zuschlag reclvl&­
risch besbmml und In die Verbrauchserlassung einbezogen. Im Interesse 
der Vergleichbarkert wird bet dezentralen, In der Regel elektnsch betrie­
benen Warmwasseranlagen der typische Vertlrauch Ober eine Pauschale 
berilcksichbgl Glek:hes gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen 
Anlagen zur Raumk0hlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen 
In die Erfassung eingegangen sind, 1st der Tabelle, Verbrauchserfassung' 
zu entnehmen. 

Prtmlreneralevef't>rauch - Seite 3 
Der PnmArenergieverbrauch geht aus dem Nr das Gebäude ermrttelten 
Endenergieverbrauch hervor. Wte der PrimArenergtebedarf wird er mth11fe 
von Umrechnungsfaktoren ermrttelt, die die Vorlcette der jeweils einge­
setzten Energieträger berOcksk:htigen. 

Tre!bhausgasemlsslonen - se!te 2 und 3 
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenerg1evert>rauch ver­
bundenen T re1bhausgasemisslonen des Gebäudes werden als äquivalen­
te Kohlend1oxidemlssIonen ausgewiesen. 

Pftlchtanqabtn fOr Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3 
Nach dem GEG besteht die Pftich~ In lmmobdlenanzeigen dte m § 87 
Absatz 1 GEG genamteo Angaben zu machen. Die dafür erfoolerllchen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen. je nach Ausweisart 
der Seite 2 oder 3. 

Vergltlchswerte - Seite 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft em11ttette Wer­
te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergletc:he der Werte di&­
ses Gebäudes mit den Vergletchswerten anderer Gebaude sein. Es sind 
Bereiche angegeiben, Innerhalb derer ungefähr dle Werte für die einzelnen 
Vergleichskategorien hegen. 
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